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Was beinhaltet mein Pensionsbescheid?
• Wenn wir Ihnen eine Pension zuerkennen, be-

kommen Sie einen Bescheid von uns. Bitte 
bewahren Sie Ihren Bescheid sorgfältig auf. Er 
ist ein Dokument, das Ihren Pensionsanspruch 
schriftlich belegt.

• Wenn Sie mit Ihrem Bescheid nicht einverstan-
den sind, können Sie dagegen klagen. Bitte 
beachten Sie in diesem Fall die Belehrung über 
das Klagerecht in Ihrem Bescheid.

• Jedem Bescheid ist eine Abrechnung beigelegt, 
in der wir Ihnen die Anweisungsbeträge mittei-
len.

Wo bekomme ich eine Pensionistenkarte?
Bei Pensionsantritt schicken wir Ihnen automatisch 
eine Pensionistenkarte im Scheckkartenformat zu. 

Wie wird die Pension ausbezahlt?
• Sie bekommen Ihre Pension monatlich im Nach-

hinein am Ersten des Folgemonats (bei Wohn-
sitz im Ausland auf Wunsch auch in größeren 
Abständen) angewiesen.

• Zu den Pensionszahlungen für April und Okto-
ber zahlen wir Ihnen eine Sonderzahlung in der 
Höhe Ihrer Pension aus. Die erste Sonderzah-
lung nach Pensionsbeginn wird im Verhältnis zur 
Bezugsdauer gekürzt. 

• Um den Wert der Pensionen zu sichern, werden 
diese jährlich zum 1. Jänner erhöht.

Wann ist eine Pension befristet?
• Eine Erwerbsunfähigkeitspension wird grund-

sätzlich befristet für maximal 24 Monate zuer-
kannt.

• Wenn Sie weiterhin erwerbsunfähig sind, kön-
nen Sie den Antrag auf Weitergewährung der 
Pension bereits drei Monate vor Einstellung der 
Pension stellen.

• Anspruch auf Witwen-/Witwerpension bzw. 
Pension für hinterbliebene eingetragene Partner 
besteht in bestimmten Fällen nur für 30 Monate.

Darf ich neben der Pension eine Erwerbstätigkeit 
ausüben?
Ihre vorzeitige Alterspension, Korridorpension bzw. 
Schwerarbeitspension fällt weg, wenn 
• während Ihres Pensionsbezuges eine Pflicht-

versicherung in der Pensionsversicherung ein-
tritt (ausgenommen eine Pflichtversicherung 
nach dem BSVG bis zu einem Einheitswert von 
2.400 Euro),

• Sie sonstige Erwerbseinkünfte haben, welche  
in Summe die ASVG-Geringfügigkeitsgrenze  
518,44 Euro (Wert 2024) übersteigen,

• Sie eine Urlaubsentschädigung, Urlaubsabfin-
dung oder Kündigungsentschädigung beziehen,

• Ihr Einkommen als öffentlicher Mandatar (z.B. 
Bürgermeister) 5.306,80 Euro (Wert 2024) 
übersteigt.

• Ihre vorzeitige Alterspension, Korridorpension 
bzw. Schwerarbeitspension geht automatisch in 
eine Alterspension über, wenn Sie das jeweilige 
Regelpensionsalter (65 Jahre für Männer, 60 
Jahre für Frauen*) vollendet haben.

• Liegen Wegfallszeiten vor, berechnen wir die 
Pension neu.

Neben Ihrer Alterspension
• können Sie jede Erwerbstätigkeit uneinge-

schränkt ausüben. Wir zahlen Ihre Alterspension 
ungekürzt aus.

•  Achtung: Kleinunternehmer (Einzelunternehmer 
mit Gewerbeberechtigung oder Arzt), wenn Sie 
neben dem Bezug einer vorzeitigen Alterspen-
sion, Korridor- oder Schwerarbeitspension von 
der Kranken- und Pensionsversicherung ausge-
nommen sind – kontaktieren Sie Ihre SVS.

Ihre Erwerbsunfähigkeitspension
• können wir Ihnen erst dann auszahlen, wenn Sie 

die Tätigkeit aufgegeben haben, die maßgeblich 
für die Beurteilung Ihrer Erwerbsunfähigkeit 
war. Handelt es sich um die Bewirtschaftung 
des landwirtschaftlichen Betriebes, ist eine 
Verringerung des Betriebes auf unter 1.500 Euro 
Einheitswert ausreichend.

• Wenn Sie neben dem Bezug einer Erwerbsunfä-
higkeitspension eine zulässige Erwerbstätigkeit 
über der ASVG-Geringfügigkeitsgrenze ausüben 
oder einen Betrieb mit einem Einheitswert von 
mehr als 3.200 Euro bewirtschaften, führt dies 
zu einer Teilpension. Eine verminderte Auszah-
lung der Pension erfolgt nur, wenn das Gesamt-
einkommen (Pension und Erwerbseinkommen) 
über einem bestimmten Grenzwert liegt.

• Bei Erreichen des Regelpensionsalters (65 Jahre 
für Männer, 60 Jahre für Frauen*) können wir Ihre 
Leistung in eine Alterspension umwandeln. Dafür 
ist eine gesonderte Antragstellung erforderlich. 
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*   Für Frauen geboren ab 01.01.1964 wird das Pensionsalter 
beginnend mit 01.01.2024 stufenweise um jeweils sechs 
Monate pro Halbjahr angehoben. Für Frauen geboren ab 
01.07.1968 gilt das 65. Lebensjahr als generelles Regel-
pensionsalter.
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Mit dem Monatsersten nach Antragstellung 
wird die Alterspension neu berechnet. Nach 
Umwandlung der Erwerbsunfähigkeitspension 
in eine Alterspension kann jede Erwerbstätigkeit 
ohne Auswirkungen auf die Alterspension aus-
geübt werden. 

Witwen-/Witwerpension bzw. Pension  
für hinterbliebene eingetragene Partner
Abhängig von der festgestellten Höhe Ihrer Pensi-
on und Ihrer Erwerbseinkünfte kann die Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit Auswirkungen auf Ihre Pen-
sionshöhe haben.

Waisenpension
Grundsätzlich ist eine Erwerbstätigkeit neben einer 
Waisenpension möglich. Wenn wir Ihnen die Wai-
senpension wegen einer Ausbildung über das 18. 
Lebensjahr weiter zahlen, müssen Sie Ihre Arbeits-
kraft aber überwiegend der Ausbildung widmen.

Wann bzw. wie lange habe ich Anspruch auf  
Kinderzuschuss bzw. Waisenpension?
• Zu Ihrer Eigenpension haben Sie für jedes Kind 

Anspruch auf Kinderzuschuss. 
• Der Kinderzuschuss gebührt nur einem Eltern-

teil und beträgt 29,07 Euro monatlich. 
• Der Anspruch auf Kinderzuschuss/Waisenpen-

sion endet grundsätzlich mit dem 18. Geburts-
tag des Kindes. 

• Auf Antrag gebührt der Kinderzuschuss/die 
Waisenpension über das 18. Lebensjahr hinaus 
(z.B. bei Schul- oder Berufsausbildung, bei Er-
werbsunfähigkeit des Kindes).

Wann habe ich Anspruch auf die Ausgleichs- 
zulage?
• Die Ausgleichszulage sichert jedem Pensions-

berechtigten mit Aufenthalt in Österreich ein 
gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen. 

• Wir zahlen eine Ausgleichszulage in der Höhe 
des Unterschieds zwischen dem Gesamtein-
kommen und dem Richtsatz. 

• Zum Gesamteinkommen zählen Ihre Brutto-
pension und Ihre sonstigen Einkünfte im Netto-
betrag. Auch die Einkünfte Ihres Ehepartners, 
mit dem Sie im gemeinsamen Haushalt leben, 
werden angerechnet. 

• Bestimmte Einkünfte zählen nicht zum Ge-
samteinkommen, wie z.B. Pflegegeld, Familien-
beihilfe, Sozialhilfeleistungen.

Wann habe ich Anspruch auf den Ausgleichszula-
genbonus/Pensionsbonus?
Bei Vorliegen einer bestimmten Anzahl an Versiche-
rungsmonaten gebührt
• ein Ausgleichszulagenbonus, wenn Sie eine Aus-

gleichszulage zu einer Eigenpension beziehen 
oder

• ein Pensionsbonus zu Ihrer Eigenpension, wenn 
Sie keine Ausgleichszulage beziehen

• wenn Ihr Gesamteinkommen unter einem be-
stimmten Grenzbetrag liegt und

• der rechtmäßige gewöhnliche Aufenthalt im 
Inland liegt. 

Der Ausgleichszulagenbonus/Pensionsbonus ge-
bührt nicht zu Hinterbliebenenpensionen.

Wann habe ich Anspruch auf Pflegegeld?
• Sie können Pflegegeld beantragen, wenn Sie 

aufgrund einer Behinderung voraussichtlich 
mindestens sechs Monate auf ständige Betreu-
ung und Hilfe angewiesen sind. 

• Der Pflegebedarf muss mehr als 65 Stunden 
pro Monat betragen. 

• Je nach Pflegebedarf werden Sie in eine der 
sieben Pflegegeldstufen eingestuft. 

• Wir zahlen das Pflegegeld monatlich im Nach-
hinein, zwölfmal jährlich aus.

Was muss ich als Pensionist melden?
• Wenn sich Ihre persönlichen oder wirtschaftli-

chen Verhältnisse ändern, kann sich das auch 
auf Ihre Pension auswirken. 

• Durch Nichtbeachtung der Meldevorschriften 
entstandene Überbezüge sind zurückzuzahlen. 

• Details zu den Meldevorschriften finden Sie in 
der Beilage „Meldebelehrung“ zu Ihrem Pensi-
onsbescheid.

Was wird von meiner Pension abgezogen?
• Der Krankenversicherungsbeitrag (5,1 Prozent, 

unter Umständen auch für ausländische Ren-
ten).

• Eine allfällige Lohnsteuer nach den Bestimmun-
gen des Einkommensteuergesetzes zur Weiter-
leitung an das Finanzamt.

• Kostenanteile und für bäuerliche Pensionisten 
ein Behandlungskostenbeitrag.

• Der Optionsbeitrag für die freiwillige Geldleis-
tungsberechtigung.

• Abzüge für allfällige Beitragsrückstände oder 
Pfändungen.

Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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